
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/4/21 8Ob69/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1983

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §11 Abs1

StVO §20 Abs2 II

Rechtssatz

Verschuldensteilung 2 : 1 zu Lasten desjenigen, der den Fahrstreifen wechselt, ohne den Nachfolgeverkehr zu

beachten, gegenüber dem im anderen Fahrstreifen Nachfolgenden, der eine um siebzig Prozent überhöhte

Geschwindigkeit einhält, und den seit neun Sekunden in Tätigkeit be ndlichen Blinker und eine au ällige

Geschwindigkeitsverminderung des Gegners vor dem Fahrstreifenwechsel nicht beachtet.
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